
 

V E R E I N B A R U N G 

 
 

Zwischen 

dem Landkreis Kassel 

- vertreten durch den Kreisausschuß - 

und 

dem Landkreis Northeim 

- vertreten durch den Oberkreisdirektor - 
 
 
wird folgende 
 

V e r e i n b a r u n g 
 
geschlossen: 
 
 

§ 1 
 
(1) Der Landkreis Northeim verpflichtet sich, im Rahmen freier Kapazitäten hes-

sische Schülerinnen/Schüler aus der Gemeinde Wahlsburg (Ortsteile Lip-
poldsberg und Vernawahlshausen) an seiner Albert-Schweitzer-Schule - 
Schule für Lernbehinderte - in Uslar aufzunehmen. An dem Aufnahmeverfah-
ren ist der Landkreis Northeim zu beteiligen. 

 
(2) Der aufnehmende Schulträger verpflichtet sich, die hessischen Schülerin-

nen/Schüler den Schülerinnen/Schülern aus seinem Gebiet gleichzustellen. 
Hiervon ausgenommen bleiben die Kosten der Schülerbeförderung. 

 
 

§ 2 
 
(1) Der Landkreis Kassel verpflichtet sich, für die Aufnahme der hessischen 

Schülerinnen/Schüler an der Albert-Schweitzer-Schule für Lernbehinderte - 
Uslar einen Gastschulbeitrag in Höhe des vom Hessischen Kultusministe-
rium festgelegten Jahressatzes des Gastschulbeitrages je auswärti-
ger/auswärtigem Schülerin/Schüler von hessischen Sonderschulen zu zah-
len. 

 
(2) Der Gastschulbeitrag wird zum 01.04. des jeweiligen Haushaltsjahres fällig. 
 
 

§ 3 
 
(1) Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis Kassel an den Baukosten, wel-

che für den Ausbau des Dachgeschosses im Erweiterungsbau der Albert-
Schweitzer-Schule Uslar anfallen. 



 

 
(2) Abrechnungsgrundlage sind die anfallenden tatsächlichen Baukosten. Diese 

werden auf die Schülerzahlen nach dem Stichtag der amtlichen Schulstatistik 
für das Schuljahr 1991/92 umgelegt. 

 
(3) Der Anteilsbetrag des Landkreises Kassel an den anfallenden Baukosten 

wird nach Abschluß der Baumaßnahme fällig. 
 
 

§ 4 
 
Die Vereinbarung tritt am 01.08.1991 in Kraft. Sie kann jeweils zum 01.08. eines 
jeden Jahres mit einjähriger Frist gekündigt werden. Die Kündigung muß schriftlich 
erfolgen. 
 
 

§ 5 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen, um wirksam wer-
den zu können, der Schriftform. 
 
 
Kassel, 26. März 1992     Northeim, 14. April 1992 
 
 
    Landkreis Kassel          Landkreis Northeim 
- Der Kreisausschuß -     - Der Oberkreisdirektor - 
 
gez.:        gez.: 
 
Dr. Schlitzberger      Wiese 
     Landrat   (Siegel)     (Siegel) 
 
 
gez.: 
 
            Herbst 
Erster Kreisbeigeordneter 


